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Übersicht 

Ein Eintrag im Betreibungsregister kann gewichtige Nachteile für die betriebene 
Person mit sich bringen, insbesondere bei der Stellen- und Wohnungssuche sowie 
bei einer Kreditvergabe. Da eine Betreibung eingeleitet werden kann, ohne dass 
eine Forderung nachzuweisen ist, kommt es in der Praxis nicht selten zu 
Betreibungen über bestrittene oder sogar nicht bestehende Forderungen. Die 
Kommission ist der Ansicht, dass die nach geltendem Recht zur Verfügung 
stehenden Mittel gegen eine ungerechtfertigte Betreibung entweder ungeeignet oder 
für die betriebene Person sehr aufwendig oder riskant sind. Sie schlägt daher 
Änderungen im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vor, um den 
Schutz betroffener Personen vor nachteiligen Wirkungen ungerechtfertigter 
Betreibungen zu erhöhen. 
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Bericht 

1 Entstehungsgeschichte 

1.1 Parlamentarische Initiative 

Am 11. Dezember 2009 reichte der damalige Nationalrat Fabio Abate eine parla-
mentarische Initiative ein, welche eine Änderung des Bundesgesetzes vom 11. April 
1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)1 fordert mit dem Ziel, unge-
rechtfertigte Betreibungen rascher und einfacher löschen zu können. Am 14. Okto-
ber 2010 prüfte die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates die Initiative vor 
und beschloss einstimmig, ihr gemäss Artikel 109 Absatz 2 des Parlamentsgesetzes 
vom 13. Dezember 2002 (ParlG)2 Folge zu geben. Die Kommission für Rechtsfra-
gen des Ständerates stimmte diesem Beschluss am 5. Mai 2011 einstimmig zu  
(Art. 109 Abs. 3 ParlG). 

 
1.2 Arbeiten der Kommission 

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates setzte am 3. Februar 2012 eine 
Subkommission ein und beauftragte sie damit, die verschiedenen Möglichkeiten zur 
Umsetzung der parlamentarischen Initiative zu prüfen, die damit verbundenen Fra-
gen zu klären und der Kommission darüber Bericht zu erstatten. 

Diese Subkommission trat zwischen Mai und November 2012 viermal zusammen. 
Mitglieder der Subkommission waren Margret Kiener Nellen (Präsidentin3), Andrea 
Caroni, Yves Nidegger, Ursula Schneider Schüttel4, Pirmin Schwander, Luzi Stamm 
und Karl Vogler. Am 29. Juni 2012 hörte die Subkommission Vertreter der 
Schweizerischen Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten, des 
Schweizerischen Dachverbands der Schuldenberatungsstellen «Schuldenberatung 
Schweiz» und des Verbands der Schweizerischen Inkassotreuhandinstitute an. Am 
13. November 2012 verabschiedete die Subkommission einstimmig einen Bericht 
mit Anträgen zuhanden der Gesamtkommission. 

Am 25. April 2013 verabschiedete die Kommission einstimmig einen Vorentwurf. 
Zu diesem Vorentwurf wird gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2005 über das 
Vernehmlassungsverfahren5 eine Vernehmlassung durchgeführt. 

Die Kommission wurde bei ihren Arbeiten gemäss Artikel 112 Absatz 1 ParlG vom 
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement unterstützt. 

 

  

1  SR 281.1 
2  SR 171.10 
3  Bis Ende Mai 2012 wurde die Subkommission von Thomas Hardegger präsidiert. 
4  Ab Anfang Juni 2012 als Ersatz für Thomas Hardegger. 
5  SR 172.061 
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2 Ausgangslage 

2.1 Geltende Rechtslage 

Gemäss Artikel 67 SchKG kann eine Person betrieben werden, ohne dass eine For-
derung nachzuweisen ist. Damit entsteht die Gefahr, dass Betreibungen über bestrit-
tene oder sogar nicht bestehende Forderungen eingeleitet werden. Sämtliche Betrei-
bungen werden im Betreibungsregister vermerkt und sind so für Dritte ersichtlich, 
und zwar unabhängig davon, ob die geltend gemachte Forderung tatsächlich besteht 
oder nicht. 

Eigentliche Schikanebetreibungen, d.h. bewusste Falschbetreibungen, kommen in 
der Praxis vor, sind aber äusserst selten. Liegt ein klarer Fall einer 
Schikanebetreibung vor und ist dies auch ohne Weiteres ersichtlich, ist die 
betreffende Betreibung gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts nichtig6. Die 
Nichtigkeit muss beim zuständigen Betreibungsamt geltend gemacht werden. Hält 
das Betreibungsamt an der Gültigkeit der Betreibung fest, kann kostenlos 
Beschwerde an die kantonale Aufsichtsbehörde erhoben werden. Im Falle der 
Feststellung der Nichtigkeit wird die Betreibung aufgehoben; sie ist anschliessend 
aus dem Registerauszug nicht mehr ersichtlich (Art. 8a Abs. 3 Bst. a SchKG). Die 
Voraussetzungen an das Vorliegen einer Nichtigkeit sind in der Praxis allerdings 
hoch, sodass eine Betreibung nur ausnahmsweise gestützt auf die Nichtigkeit 
gelöscht wird. 

Häufiger als Schikanebetreibungen sind Betreibungen teilweise oder vollständig 
bestrittener Forderungen. Oftmals werden auch bestehende und nicht bezahlte 
Forderungen durch eine «Mahngebühr» oder einen anderweitigen «Verzugsscha-
den» erhöht und in Betreibung gesetzt. Die betreibende Person handelt in solchen 
Fällen allerdings sehr häufig in guten Treuen und geht davon aus, dass der in 
Betreibung gesetzte Geldbetrag tatsächlich geschuldet ist, auch wenn die betriebene 
Person die Forderung bestreitet oder sich nachträglich herausstellt, dass tatsächlich 
nichts geschuldet ist. Aus diesem Grund erscheint es problematisch, hier von 
ungerechtfertigten Betreibungen zu sprechen. Hinzu kommt, dass zumindest ein Teil 
der in Betreibung gesetzten Forderung in vielen Fällen tatsächlich geschuldet ist, 
d.h. die betriebene Person eine offene Rechnung nicht bezahlt hat und die 
Betreibung deswegen nicht als ungerechtfertigt bezeichnet werden kann. 

Die betriebene Person hat bei jeder Betreibung die Möglichkeit, Rechtsvorschlag zu 
erheben und auf diese Weise die Vollstreckung in ihr Vermögen zu stoppen. Die 
Betreibung kann in einem solchen Fall erst fortgesetzt werden, wenn ein Gericht den 
Rechtsvorschlag aufgehoben hat. Im Betreibungsregister ist die Betreibung auch in 
diesen Fällen aber während fünf Jahren ersichtlich, ergänzt durch die Anmerkung, 
dass Rechtsvorschlag erhoben wurde. Dies auch dann, wenn die betreibende Person 
nach Erhebung des Rechtsvorschlags untätig bleibt, d.h. sich nicht darum bemüht, 
den Rechtsvorschlag beseitigen zu lassen und das Verfahren fortzusetzen. Für die 
betriebene Person, die die Forderung bestreitet, ist dies höchst unbefriedigend. Nach 
geltendem Recht stehen ihr die folgenden Möglichkeiten offen, sich zu wehren: 

- Feststellungsklage gemäss Artikel 85 SchKG: Sofern die Forderung 
bezahlt oder gestundet wurde und die betriebene Person dies mit Hilfe von 

  

6  BGE 115 III 18, 24 
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Urkunden klar nachzuweisen vermag, kann sie gestützt auf Artikel 85 
SchKG beim Gericht des Betreibungsorts die Aufhebung der Betreibung 
verlangen. Wird die Klage gutgeheissen, muss die betreibende Person 
sämtliche Kosten (Gerichtskosten und eine allfällige Parteientschädigung, 
wozu insbesondere die Kosten einer anwaltlichen Vertretung gehören) 
übernehmen. Die Betreibung wird aufgehoben und ist aus dem 
Registerauszug nicht mehr ersichtlich. Weil der Anwendungsbereich 
dieser Klage begrenzt ist auf die Fälle der Tilgung und Stundung der in 
Betreibung gesetzten Forderung, ist ihr Anwendungsbereich aber sehr eng 
und es kommt ihr in der Praxis nur eine geringe Bedeutung zu. 

- Feststellungsklage gemäss Artikel 85a SchKG: Das SchKG sieht in Artikel 
85a eine weitere besondere Feststellungsklage vor, mit welcher die 
betriebene Person vom Gericht des Betreibungsorts feststellen lassen kann, 
dass die Schuld nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist. Die 
betreibende Person hat in diesem Fall nachzuweisen, dass die Forderung 
tatsächlich geschuldet ist bzw. zum Zeitpunkt der Einleitung der 
Betreibung tatsächlich geschuldet war. Die Klage nach Artikel 85a SchKG 
wird nach geltendem Recht im ordentlichen Verfahren nach Artikel 219 ff. 
der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 
(ZPO)7, bei einem Streitwert bis zu Fr. 30 000.- im vereinfachten 
Verfahren nach Artikel 243 ff. ZPO, abgewickelt. Wird die Klage 
gutgeheissen, muss die betreibende Person sämtliche Prozesskosten 
(Gerichtskosten und Parteientschädigung) übernehmen. Die Betreibung 
wird aufgehoben und ist aus dem Registerauszug nicht mehr ersichtlich. 
Wird die Klage dagegen abgewiesen, entstehen der betriebenen Person 
dadurch erhebliche Kosten. Trotz des grundsätzlich offenen Wortlauts von 
Artikel 85a SchKG («jederzeit») hat das Bundesgericht den praktischen 
Anwendungsbereich der Klage jedoch erheblich eingeschränkt. Danach 
kann sie nur erhoben werden, wenn es die betriebene Person versäumt hat, 
rechtzeitig Rechtsvorschlag zu erheben. Hat sie dagegen Rechtsvorschlag 
erhoben (was bei bestrittenen Forderungen regelmässig der Fall ist), steht 
die Klage nicht mehr zur Verfügung.8 Das Bundesgericht verweist die 
betriebene Person in denjenigen Fällen, in denen die Klage nach Art. 85a 
SchKG unzulässig ist, auf die allgemeine zivilprozessuale Feststellungs-
klage.9 Die betreffende Klage wird auf diese Weise vom Bundesgericht 
ausschliesslich als Notbehelf zur Verhinderung der Vollstreckung und 
nicht als Mittel zur Bereinigung des Registers verstanden. Diese 
Rechtsprechung wird von der Lehre teilweise kritisiert;10 sie hat vor allem 
dazu geführt, dass der Klage nach Artikel 85a SchKG in der Praxis kaum 
eine Bedeutung zukommt.  

- Allgemeine Feststellungsklage: Als letztes Mittel steht der betriebenen 
Person die allgemeine negative Feststellungsklage gemäss Artikel 88 ZPO 
offen. Damit kann sie verlangen, dass der Nichtbestand der in Betreibung 

  

7  SR 272 
8  BGE 125 III 149, 153 f.; 127 III 41, 43 
9  BGE 125 III 149, 153 
10  Vgl. BODMER/BANGERT, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basel 2011, Art. 85a 

SchKG N 14 m.w.Nachw. 
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gesetzten Forderung festzustellen sei. Es handelt sich um eine 
gewöhnliche Klage vor einem Zivilgericht, bei welchem das Gericht 
sämtliche relevanten Beweismittel würdigt und endgültig über den 
Bestand der Forderung urteilt. Wird die Klage gutgeheissen, muss die 
betreibende Person sämtliche Prozesskosten (Gerichtskosten und 
Parteientschädigung) übernehmen. Die Betreibung wird aufgehoben und 
ist aus dem Registerauszug nicht mehr ersichtlich. Die Klage kann 
jederzeit angehoben werden und ist an keine Fristen gebunden. Für die 
betriebene Person ist sie aber in verschiedener Hinsicht schwieriger zu 
erheben als die Klage nach Artikel 85a SchKG: Es muss ein besonderes 
Rechtsschutzinteresse dargelegt werden, die Klage ist am Wohnsitz oder 
Sitz der betreibenden Person zu erheben und es handelt sich um einen 
gewöhnlichen Zivilprozess, der in der Regel eine anwaltliche Vertretung 
voraussetzt und der sich über eine gewisse Zeit hinzieht. Zudem besteht 
wiederum ein erhebliches Prozessrisiko für die klagende Partei. 

 
2.2 Problematik und Handlungsbedarf 

Es ist allgemein bekannt, dass ein Eintrag im Betreibungsregister schwerwiegende 
Auswirkungen für die betriebene Person hat, indem der Eintrag bei der Stellen- und 
Wohnungssuche sowie der Kreditvergabe zu Schwierigkeiten führen kann. Mit einer 
ungerechtfertigten Betreibung kann deshalb ein erheblicher Schaden angerichtet 
werden. Die Kommission ist der Ansicht, dass die zur Verfügung stehenden Mittel 
gegen eine ungerechtfertigte Betreibung entweder ungeeignet oder für die betriebene 
Person sehr aufwendig oder riskant sind, nicht zuletzt auch in finanzieller Hinsicht. 
Alle oben genannten Klagen sind von der betriebenen Person einzuleiten. Diese be-
findet sich damit in der schwierigeren Klägerrolle und hat sowohl die Gerichtskosten 
sowie auch allfällige Anwaltskosten zu bevorschussen. Zudem trägt sie das Risiko, 
im Verlustfall neben den eigenen Anwaltskosten und den Gerichtskosten auch die 
Anwaltskosten der Gegenseite übernehmen zu müssen. 

Es besteht nach geltendem Recht kein einfacher Weg zu verhindern, dass Dritte von 
einer ungerechtfertigten Betreibung Kenntnis erhalten. Aus diesem Grund ist die 
Kommission der Meinung, dass das Anliegen der parlamentarischen Initiative 
berechtigt ist. Sie schlägt zur Entschärfung der Problematik drei Änderungen des 
SchKG vor: Zum einen sollen – auf Gesuch der betriebenen Person hin – 
Betreibungen bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen Dritten nicht mehr zur 
Kenntnis gebracht werden (Art. 8b VE SchKG). Zum anderen soll die betriebene 
Person – anders als im geltenden Recht – auch über die Rechtsvorschlagsfrist hinaus 
die Beweismittel der betreibenden Person einsehen können (Art. 73 Abs. 1 VE 
SchKG). Zudem soll die restriktive Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach 
Klagen nach Artikel 85a SchKG nur im Fall von Betreibungen zugelassen werden, 
gegen welche kein Rechtsvorschlag erhoben wurde, korrigiert werden. 
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3 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Art. 8b (neu) Ausschluss des Einsichtsrechts 

Kernstück der vorliegenden Vorlage ist die Einführung eines neuen Rechtsbehelfs, 
mit dem unabhängig vom Entscheid über den materiellen Bestand der Forderung die 
Mitteilung der Betreibung gegenüber Dritten unterbunden werden kann. Um dieses 
Ziel zu erreichen, stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten offen: Es wäre denkbar, 
die in Betreibung gesetzte Forderung summarisch auf ihren materiellen Bestand hin 
zu überprüfen. Eine solche Überprüfung müsste aber gemäss der Systematik des 
SchKG von einem Gericht durchgeführt werden; das Betreibungsamt ist dafür nicht 
geeignet. Die betriebene Person wäre damit nach wie vor gezwungen, ein Gesuch 
bei einem Gericht einzureichen, was allerdings mit einem erheblichen Aufwand 
verbunden wäre. Im Ergebnis würde der Unterschied zur vorläufigen Einstellung 
einer Betreibung, wie sie der bestehende Artikel 85a Absatz 2 SchKG bereits 
vorsieht, kaum mehr ins Gewicht fallen. Der Vorentwurf sieht deshalb vor, den 
Bestand der Forderung keiner materiellen Prüfung zu unterziehen, sondern nur noch 
einen Entscheid über die Bekanntgabe der Betreibung an Dritte herbeizuführen, der 
auf einer Überprüfung einfacher formaler Kriterien beruht. Dies würde es auch 
ermöglichen, das betreffende Verfahren vor dem Betreibungsamt durchzuführen.  

Der neue Artikel 8b SchKG ermöglicht es der betriebenen Person, beim zuständigen 
Betreibungsamt ein Gesuch zu stellen, dass eine hängige Betreibung Dritten nicht 
mehr mitgeteilt werden soll. Die Wirkungen der Gutheissung des Gesuchs 
beschränken sich auf die vorläufige Unterbindung der Bekanntgabe der hängigen 
Betreibung an Dritte; das Betreibungsverfahren wird dagegen weitergeführt. Das 
entsprechende Verfahren soll ausserdem rasch, einfach und kostengünstig sein. Dies 
bedingt wie festgehalten, dass sich die Prüfung auf das Vorliegen formaler 
Voraussetzungen beschränkt und weder der Bestand der Forderung noch die 
Rechtmässigkeit der Betreibung überprüft werden dürfen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wird vorgeschlagen, dass eine Kenntnisgabe der Betreibung an Dritte 
dann nicht mehr erfolgt, wenn die folgenden drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt 
sind, deren Vorliegen bei jedem Auskunftsgesuch erneut zu überprüfen sind: 

 Erstens ist ein Gesuch der betriebenen Person erforderlich. Dieses kann 
entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des SchKG mündlich oder 
schriftlich beim zuständigen Betreibungsamt gestellt werden. 

 Um zu verhindern, dass eine Person systematisch gegen jede gegen sie 
erhobene Betreibung vorgeht und sich so ungerechtfertigterweise einen 
leeren Registerauszug verschafft, ist es zweitens erforderlich, dass ein 
quantitatives Element eingeführt wird: Gegen die betriebene Person dürfen 
im massgeblichen Zeitraum Betreibungen von höchstens einer weiteren 
Gläubigerin oder von höchstens einem weiteren Gläubiger anhängig 
gemacht worden sein.  

Die Erfahrung zeigt, dass es immer wieder ungerechtfertigte Betreibungen 
gibt. Es handelt sich dabei aber typischerweise um Einzelfälle. Häufen sich 
bei einer Person aber die Betreibungen, spricht Vieles dafür, dass die 
Betreibungen nicht ohne Grund erfolgt sind. Dies umso mehr, wenn die 
Betreibungen von unterschiedlichen Personen eingeleitet werden. Der 
Vorentwurf gibt der betriebenen Person die Möglichkeit, gegen 
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ungerechtfertigte Einzelbetreibungen vorzugehen. Wer aber von drei oder 
mehr unterschiedlichen Personen betrieben wird, soll dieses Verfahren 
nicht mehr beanspruchen können. Es besteht in diesem Fall vielmehr die 
Vermutung, dass die betriebene Person bestehenden Verpflichtungen 
tatsächlich nicht nachgekommen ist. Entsprechendes gilt für den Fall, dass 
eine Betreibung gegen die betriebene Person fortgesetzt oder gegen sie 
eine Pfändung vollzogen wurde. In diesem Fall ist die betriebene Person, 
die ihren Registerauszug bereinigen will, auf die Klage nach Artikel 85a 
SchKG zu verweisen. 

 Weil dem Betreibungsamt durch das Gesuch ein administrativer Aufwand 
entsteht, ist zuletzt auch eine Gebühr für das Gesuch und dessen 
Bearbeitung vorzusehen. Diese kann durch den Bundesrat mit einer 
Revision der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetrei-
bung und Konkurs (GebV SchKG)11 eingeführt werden. 

Festzuhalten ist, dass mit der Einführung eines solchen Verfahrens im Einzelfall 
auch verhindert werden kann, dass gerechtfertigte Betreibungen Dritten nicht mehr 
mitgeteilt werden. Betrachtet man aber die Funktion des Registerauszugs, geht es 
dabei weniger darum, Personen zu identifizieren, die im Einzelfall ungerecht-
fertigterweise den Bestand einer Forderung bestreiten, als vielmehr notorische Spät- 
oder Nichtzahler ersichtlich zu machen. Diese Funktion kann das Register aufgrund 
der hier vorgeschlagenen zweiten Voraussetzung nach wie vor erfüllen.  

Gegen den Entscheid des Betreibungsamtes im Rahmen dieses neuen Verfahrens 
steht den betroffenen Parteien gemäss den allgemeinen Grundsätzen die Beschwerde 
nach Artikel 17 ff. SchKG offen.  

Art. 73 Abs. 1 und 2 Vorlage der Beweismittel 

Das geltende Recht sieht in Artikel 73 Absatz 1 SchKG vor, dass die betreibende 
Person auf Verlangen der betriebenen Person vom Betreibungsamt aufgefordert 
wird, innerhalb der Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags die Beweismittel für 
die in Betreibung gesetzte Forderung beim Betreibungsamt zur Einsicht vorzulegen. 
Die Vorlage der Beweismittel soll es der betriebenen Person erlauben, die Forderung 
zu beurteilen und ihr die Entscheidung darüber zu ermöglichen, ob sie die Forderung 
anerkennen oder ob sie Rechtsvorschlag erheben will. Die Frist zur Erhebung des 
Rechtsvorschlags wird allerdings nicht gehemmt, wenn die betreibende Person 
dieser Aufforderung nicht nachkommt; erhebt die betriebene Person Rechtsvor-
schlag, kann das Gericht aber in einem nachfolgenden Rechtsstreit einen Teil oder 
die gesamten Kosten der betreibenden Person auferlegen, auch wenn sich die 
Forderung als begründet erweist (Art. 73 Abs. 2 SchKG).  

Die vorgeschlagene Revision von Artikel 73 SchKG erweitert die Möglichkeiten der 
betriebenen Person, das Betreibungsamt um eine Aufforderung der betreibenden 
Person zur Vorlage von Beweismitteln zu ersuchen, indem ein entsprechendes 
Gesuch nicht nur innerhalb der 10-tägigen Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags 
gemäss Artikel 69 Absatz 2 Ziffer 3 SchKG gestellt werden kann, sondern während 
der gesamten Dauer des Verfahrens. Wer eine Betreibung eingeleitet hat, soll diese 
jederzeit spezifizieren und belegen können. Mit dieser Anpassung von Artikel 73 

  

11 SR 281.35 
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SchKG würde zugleich die Funktion der Aufforderung zur Vorlage von 
Beweismitteln erweitert: es geht nicht mehr nur darum, der betriebenen Person eine 
Entscheidgrundlage zu liefern, ob sie die Forderung bestreiten will oder nicht. Die 
betreibende Person soll neu auch ausserhalb eines Gerichtsverfahrens dazu bewegt 
werden können, die Forderung, die anlässlich der Einleitung der Betreibung nicht 
ausreichend spezifiziert wurde, näher zu konkretisieren. Es kommt ausserdem vor, 
dass für die betriebene Person nicht mehr ersichtlich ist, welche Forderungen gegen 
sie geltend gemacht worden sind, namentlich dann, wenn die Forderungen aufgrund 
von Zuschlägen (Mahngebühren, Verzugsschaden etc.) nominal nicht mehr dem 
ursprünglichen Betrag entsprechen und verschiedene Forderungen nacheinander in 
Betreibung gesetzt werden. Es erscheint in diesen Fällen sachgerecht, dass die 
betreibende Person der betriebenen Person eine Übersicht über die geltend 
gemachten Ansprüche zur Verfügung stellt. 

Schwierig bleibt dagegen die Festlegung einer Sanktion für den Fall, dass die 
betreibende Person der Aufforderung des Betreibungsamts nicht nachkommt. Da es 
weiterhin möglich sein muss, eine Betreibung einzuleiten für die Durchsetzung einer 
Forderung, die sich nicht durch Urkunden belegen lässt, kann eine solche 
Untätigkeit weder Auswirkungen auf den Bestand der Forderung noch auf die 
Fortführung der Vollstreckung haben. Auch ein Rechtsverlust in dem Sinn, dass 
nicht vorgelegte Urkunden in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren nicht mehr 
eingereicht werden können, erscheint angesichts der kurzen Frist und der nicht 
vorgesehenen rechtlichen Vertretung im Betreibungsverfahren unverhältnismässig. 
Es muss damit bei den bereits im geltenden Recht vorgesehenen Kostenfolgen in 
einem nachfolgenden Gerichtsverfahren (Art. 73 Abs. 2 SchKG) bleiben. 

Art. 85a Abs. 1  Richterliche Aufhebung oder Einstellung der Betreibung im or-
dentlichen und im vereinfachten Verfahren 

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung von Artikel 85a SchKG soll die einschränkende 
Rechtsprechung des Bundesgerichts zu dieser Bestimmung korrigiert werden. 
Solange die Betreibung für Dritte aus dem Register ersichtlich ist, soll das 
Rechtsschutzinteresse der betriebenen Person von Gesetzes wegen vermutet und die 
entsprechende Klage erhoben werden können. Dies betrifft insbesondere den Fall, in 
dem die betriebene Person Rechtsvorschlag erhoben hat und die betreibende Person 
untätig bleibt. Auf diese Weise würde ein in der Praxis bedeutsames formelles 
Hindernis der Klage nach Artikel 85a SchKG beseitigt. 

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese Neufassung von Artikel 85a SchKG 
das Problem der ungerechtfertigten Betreibungen nur in Einzelfällen lösen kann. 
Namentlich verbliebe die Klagelast und damit das finanzielle Prozessrisiko 
weiterhin bei der betriebenen Person; das Gericht hat nach wie vor abschliessend 
und mit voller materieller Rechtskraft über den Bestand der in Betreibung gesetzten 
Forderung zu entscheiden. Dies macht die betreffende Klage sehr aufwendig und 
führt dazu, dass sie sich nur beschränkt zur Bereinigung des Registers eignet. 
Dennoch könnte mit der vorgeschlagenen Anpassung eine störende Lücke im 
Rechtsschutz beseitigt werden. 
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4 Auswirkungen 

4.1 Finanzielle und personelle Auswirkungen 

4.1.1 Auswirkungen auf den Bund 

Die Vorlage hat keine besonderen Auswirkungen auf den Bund. 

 
4.1.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden 

Die in Artikel 8b VE SchKG vorgeschlagene Möglichkeit, unter bestimmten Vo-
raussetzungen zu verhindern, dass eine Betreibung Dritten zur Kenntnis gebracht 
wird, wird zu einer Zusatzbelastung der Betreibungsämter führen. Wie viele solche 
Verfahren in Zukunft angestrengt werden, lässt sich heute nicht vorhersehen. Zu be-
rücksichtigen ist freilich, dass die Leistungen der Betreibungsämter kostenpflichtig 
sind. Die Kommission geht deshalb davon aus, dass der Bundesrat die GebV SchKG 
um eine entsprechende Position ergänzen wird. Der durch die Revision entstehende 
Zusatzaufwand kann damit dem Gesuchsteller kostendeckend in Rechnung gestellt 
werden und verursacht so für die Kantone und Gemeinden keine effektiven Mehr-
kosten. 

Die beiden anderen Anpassungen haben keine besonderen Auswirkungen auf Kan-
tone und Gemeinden. 

 
4.1.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 

Das Betreibungsregister dient unter anderem dazu, dass Dritte sich ein Bild davon 
machen können, ob eine Person finanzielle Schwierigkeiten hat. Diese Funktion ist 
von erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung, weil sie verhindert, dass Kredite 
an solche Personen vergeben oder nutzlose Verfahren gegen sie eingeleitet werden. 
Indem hängige Betreibungen Dritten nicht mehr mitgeteilt werden, entsteht die Ge-
fahr, dass die Aussagekraft des Betreibungsregisterauszugs beeinträchtigt wird. Um-
gekehrt können ungerechtfertigte Betreibungen aber auch die Kreditwürdigkeit einer 
Person oder eines Unternehmens in ungerechtfertigter Weise schädigen und damit 
den Abschluss von Geschäften verhindern, die für die Volkswirtschaft von Nutzen 
wären. Die Kommission ist der Ansicht, dass mit der vorgeschlagenen Lösung ein 
sinnvoller Kompromiss gefunden wurde, der diese gegenläufigen Interessen ange-
messen berücksichtigt und im Ergebnis keine negativen Effekte auf die Volkswirt-
schaft haben wird. 

 
4.2 Vollzugstauglichkeit 

Das in Artikel 8b VE SchKG vorgeschlagene Verfahren zum Ausschluss des 
Einsichtsrechts erfordert die Prüfung verschiedener formeller Voraussetzungen. 
Aufgrund der jedem Betreibungsamt zur Verfügung stehenden Informatikmitteln 
erscheint es heute problemlos möglich, diese Prüfung mithilfe der EDV automatisch 
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durchzuführen. Den Betreibungsämtern ist eine ausreichende Übergangsfrist 
einzuräumen, um ihre Software entsprechend anzupassen. 

 
5 Verfassungsmässigkeit 

Die Vorlage stützt sich auf Artikel 122 Absatz 1 der Bundesverfassung12, der dem 
Bund die Kompetenz zur Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilrechts- und des 
Zivilprozessrechts gibt. 

  

12  SR 101 


